
DER LANDRAT 

Landrat legt Nebentätigkeiten offen 

Cay Süberkrüb, seit Oktober 2009 Landrat des Kreises Recklinghausen, legte 
in der letzten Sitzung des Kreistags seine Einnahmen aus Nebentätigkeiten 
als Landrat offen. Bei Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst besteht die 
Abführungspflicht 
bei Überschreiten von einem Höchstbetrag von 6.000,00 €. 

Auch allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern stehen die Informationen 
zur Verfügung. Die entsprechende Vorlage und die Auflistung der einzelnen 
Tätigkeiten samt Vergütung sind dieser Meldung beigefügt. 

ÖA, 10.03.2010 
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Landrat Süberkrüb, Rechnungsjahr 2009 
Aufstellung von Nebentätigkeiten und 
Nebeneinnahmen 

Tätigkeit Rechtliche Zuordnung Vergütung Anmerkungen 
Ruhrkohle AG, Regionaler Beirat Nebentätigkeit im öffentlichen 

Dienst
200,00 € 

Abführungspflicht bei 
Überschreiten der 
Höchstgrenze nach  
§ 13 NtV (6000 €) 

Vestische Straßenbahnen 
GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender 

Nebentätigkeit im öffentlichen 
Dienst

950,00 € 

Abführungspflicht bei 
Überschreiten der 
Höchstgrenze nach  
§ 13 NtV (6000 €)

Vestische Straßenbahnen 
GmbH, Gesellschafter-
versammlung, Vorsitzender 

Nebentätigkeit im öffentlichen 
Dienst

83,00 € 

Abführungspflicht bei 
Überschreiten der 
Höchstgrenze nach  
§ 13 NtV (6000 €)

Bei Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst besteht nach § 13 NtV die Abführungspflicht 
bei Überschreiten von einem Höchstbetrag von 6.000,00 €. 

§ 15 NtV regelt die Rechenschaftspflicht, die bei Einnahmen ab 1.200,00 € erforderlich 
ist. 

Einkünfte, die nicht abführungspflichtig sind, sind mit dem Einkommen zu versteuern. 


